
Coronavirus-Hotlines
• Corona-Hotline des Landkreises 

Heilbronn: Tel. 07131/994-5012
Mo. - Fr. 8.00 - 12.00 Uhr und 
13.30 - 16.00 Uhr sowie am Wo-
chenende von 12.00 - 15.00 Uhr

• Corona-Hotline des Landesge-
sundheitssamtes: 
Tel. 0711/904-39555 
für Bürgerinnen und Bürger
Mo. - Fr. von 9.00 bis 18.00 Uhr

Telefonische    
Bürgersprechstunde  
mit Oberbürgermeister 
Sebastian Frei
Die nächste telefonische Sprechstunde 
mit OB Sebastian Frei fi ndet am Don-
nerstag, 1.4.2021 von 16.00 bis 17.30 
Uhr statt. Bitte melden Sie sich unter Tel. 
07264/922-124 an, Sie werden dann zur 
vereinbarten Uhrzeit zurückgerufen.

Lockerungen im Landkreis 
Heilbronn seit 16.3.2021 
wieder aufgehoben
Nachdem die 7-Tages-Inzidenz im Land-
kreis Heilbronn seit 11.3.2021 den Wert 
50 an drei Tagen in Folge überschritten 
hat und das Infektionsgeschehen diff us 
ist, müssen die jüngsten Lockerungen 
ab 16.3.2021 wieder aufgehoben wer-
den. Mehr Infos im Innenteil.

Einladung zur Sitzung des 
Technischen Ausschusses
Die nächste Sitzung des Technischen 
Ausschusses Bad Rappenau fi ndet am 
Montag, 22.3.2021 um 17.00 Uhr im 
Sitzungssaal des Rathauses statt. 
Zuhörer sind eingeladen, müssen aber 
eine FFP2-Maske tragen. 
Mehr Infos unter „Amtliche Bekanntma-
chungen Bad Rappenau“.
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Bad Rappenau
MITTEILUNGSBLATT der Großen Kreisstadt 

und der  Gemeinde Siegelsbach

Weitere Informationen 
zu den Ergebnissen der Landtagswahl 

in Bad Rappenau fi nden Sie bei den
Amtlichen Bekanntmachungen

i

Landtagswahl BW 2021
Stadt Bad Rappenau



Mitteilungen der Gemeinde

Siegelsbach
Bürgermeisteramt Siegelsbach

Vorläufi ges Ergebnis der Landtagswahl 2021

Wahlberechtigte 1.189
Wähler/innen 804 (67,62 %)
Ungültige Stimmen 8 (1,00 %)
Gültige Stimmen 796 (99,00 %)

Vorläu� ges Ergebnis für Siegelsbach
Foto: Landratsamt Heilbronn

Corona-Schnelltests für Einwohner der Gemeinde 
Siegelsbach

Ab sofort werden Corona-Schnelltests für alle Einwohner an verschie-
denen Teststationen in Siegelsbach und Bad Rappenau angeboten. 
In Zusammenarbeit mit der Praxis Dr. Dietrich, den Apotheken in Bad 
Rappenau und mit freundschaftlicher Unterstützung der Stadtver-
waltung Bad Rappenau wurde ein Testangebot zusammengestellt. 
Dieser dezentrale Ansatz wurde bewusst gewählt, um Menschen-
ansammlungen zu vermeiden. Durch die Zusammenarbeit mit den 
genannten Einrichtungen ist sichergestellt, dass die Tests durch ge-
schultes Fachpersonal durchgeführt werden. Dies bietet auch die Si-
cherheit, dass die Tests richtig angewendet werden.
Die Gemeinde Siegelsbach dankt der Praxis Dr. Dietrich, den Apothe-
kern und der Stadtverwaltung Bad Rappenau für die gute Zusam-
menarbeit.
Wo - wann - wie können Sie sich vor Ort testen lassen?
Allgemeine Informationen
• Was muss ich mitbringen?
• Einen Ausweis, der Ihre Identität bestätigt. Minderjährige benöti-

gen eine Einverständniserklärung ihrer Eltern.
• Wie funktioniert die Anmeldung?
• Bei den meisten örtlichen Teststationen können Sie telefonisch 

oder online einen Termin vereinbaren. Bei einzelnen Angeboten 
können Sie ohne Anmeldung vorbeikommen. Mehr Informatio-
nen fi nden Sie unten.

• Sie benötigen Hilfe?
• Allgemeine Informationen zum Thema Corona-Schnelltests 

und den Teststationen erhalten Sie auch telefonisch unter 
07264/9150-0. Für eine Terminvereinbarung wenden Sie sich 
bitte direkt an eine der unten genannten Teststationen.

Wichtige Hinweise
Nur Personen ohne Erkältungssymptome dürfen sich in den örtli-
chen Teststationen testen lassen. Ein Test pro Woche ist kostenlos.
Einige Praxen bieten Schnelltests für ihre Patienten an. Bitte fragen 
Sie auch bei Ihrem Hausarzt, ob er Corona-Schnelltests durchführt.

Wo können Sie sich testen lassen
Praxis Dr. Dietrich
Ringstraße 1, 74936 Siegelsbach
Ab 15.3. nach vorheriger Terminvereinbarung unter 07264/91680
Bahnhof-Apotheke
Bahnhofstr. 9, Bad Rappenau
Online-Terminvereinbarung unter https://apo-schnelltest.de/bahn-
hof-apotheke-bad-rappenau?dt=1615207617649
Kur-Apotheke
Heinsheimer Str. 4, Bad Rappenau
zu den Öff nungszeiten am Vormittag, nach vorheriger Terminverein-
barung unter 07264/95020
Rock-Apotheke zur Ludwigssaline
Räumlichkeiten werden noch bekannt gegeben
Ab 15.3.2021, Montag und Dienstag, 8.30 - 12.30 Uhr, nach vorheri-
ger Terminvereinbarung unter 07264/1050 oder online unter 
https://www.rock-apo.de/bad-rappenau.html

Nachbarschaftshilfe Siegelsbach

 

 
Vereinbarung von Corona-Impfterminen 

 
 
Impftermine können zurzeit online über 
  
   www.impfterminservice.de 
 
oder telefonisch unter der Nummer 116 117 vereinbart 
werden. 
 
Die Nachbarschaftshilfe bietet älteren Menschen, die 
Schwierigkeiten bei der Terminvereinbarung haben, gerne 
ihre Unterstützung an. 
 
Ansprechpartner: 

- info@sc-siegelsbach.de 
Rolf Remmele, Goethestr. 25 
Tel. 07264/9603622 oder 0151/29134085 

- Pascal Hofmann, Ringstr. 45 
Tel.07264/2084369 oder 0176/8151744 

- KFZ-Service Rogic, Wagenbacherstr. 15 
Tel. 07264/959690 

 
Die SCS-Vorstandschaft und Familie Rogic  

 
 

Nachbarschaftshilfe
Foto: Gemeinde Siegelsbach

Ehe- und Altersjubilare

Altersjubilare
22.3.1951  Socha, Ingrid  70 Jahre
23.3.1951  Stolz, Alvina  70 Jahre
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Siegelsbacher Vereine 
und Einrichtungen

Volkshochschule Unterland in Siegelsbach

Informationen zum Veranstaltungsbetrieb (Stand 8.3.2021) der 
VHS Unterland
Die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Baden-Württemberg 
ab 8.3. beinhalten weiterhin eine Schließung der Volkshochschulen.
Bis voraussichtlich 28.3.2021 finden an der VHS Unterland keine An-
gebote in Präsenzform statt.
Es ist wahrscheinlich, dass wir sogar erst nach Ostern wieder mit Prä-
senzkursen beginnen können. Lesen Sie hier Hinweise zu verschobe-
nen Beginnterminen.
Melden Sie sich trotzdem gerne zu Ihrem Wunschkurs an. So sehen 
wir die Nachfrage und können den Kurs starten lassen, sobald es 
wieder möglich ist. Sie sind immer auf der sicheren Seite, denn ab-
gebucht wird die Kursgebühr bei uns immer erst nach Kursbeginn. 
Wir informieren Sie, sobald wir wissen, wann Ihr Kurs beginnen kann.
Parallel dazu prüfen wir, ob Ihr Kurs ggf. übergangsweise online wei-
tergeführt werden kann. Wenn ja, informieren wir Sie und fragen ab, 
ob Sie an einer Online-Teilnahme interessiert sind.
Online-Kurse dürfen stattfinden. Bei manchen Online-Kursen ist ein 
Einstieg jederzeit möglich. Das Angebot wird laufend erweitert.
Die geplanten Kurse für das kommende Frühjahrs-/Sommersemester 
sind veröffentlicht, und werden je nach Maßgabe der dann gelten-
den Regeln stattfinden, verschoben oder - sofern möglich und sinn-
voll - digital angeboten oder müssen notfalls abgesagt werden. Wir 
halten Sie auf dem Laufenden.
Die VHS Unterland dankt allen Dozent*innen, Teilnehmer*innen und 
Kooperationspartner*innen ganz herzlich, dass Sie uns die Treue hal-
ten, und wünschen Ihnen und uns, dass wir einander hoffentlich wie-
der persönlich in den Kursen sehen können.
Außenstellenleitung
Ulrike Trabold, Ringstraße 6, 74831 Gundelsheim,
Tel. 06269/428479, E-Mail: siegelsbach@vhs-unterland.de
Internet: www.vhs-unterland.de
www.facebook.com/vhs-unterland

Gemeinsame amtliche
Bekanntmachungen

Große Kreisstadt Bad Rappenau Landkreis Heilbronn

Allgemeinverfügung vom 12.3.2021 der Stadt Bad 
Rappenau als Große Kreisstadt und erfüllende 
Gemeinde für die Verwaltungsgemeinschaft Bad 
Rappenau-Kirchardt-Siegelsbach über die Verlän-
gerung der Frist für das Erlöschen von gaststätten-
rechtlichen Erlaubnissen gemäß § 8 Satz 2 Gaststät-
tengesetz (GastG) 

Die Jahresfrist für das Erlöschen von gaststättenrechtlichen Erlaub-
nissen nach § 2 GastG, die nach § 8 Satz 1 GastG automatisch erlö-
schen, wenn der Erlaubnisinhaber nicht innerhalb eines Jahres nach 
Erteilung der Erlaubnis mit dem Betrieb begonnen hat oder den 
Betrieb seit einem Jahr nicht mehr ausgeübt hat, wird gemäß § 8 
Satz 2 GastG bis 17.3.2022 verlängert.
Begründung
Aufgrund der Vorgaben aus den Corona-Verordnungen des Landes 
Baden-Württemberg konnten Gaststättenbetriebe, wie z.B. Disco-
theken und Bars, seit dem 18.3.2020, teilweise durchgängig nicht 
mehr öffnen. Wann Öffnungen wieder uneingeschränkt möglich 
sind, ist derzeit noch nicht absehbar. Nach den Vorgaben in § 8 Satz 
1 GastG würde die Erlaubnis nach 1 Jahr erlöschen, wenn der Betrieb 
noch nicht oder nicht mehr ausgeübt wurde. Die dauerhaften und 
teilweisen Betriebsschließungen von Gaststättenbetrieben durch 
die Regelungen der Coronaverordnungen des Landes sind nicht 
durch die jeweiligen Betriebsinhaber zu vertreten. Ein Erlöschen der 
Erlaubnis nach dem 17.3.2021 stellt für diese eine unbillige Härte dar. 
Deshalb ist es geboten, die Frist für das Erlöschen zunächst um 1 Jahr 
bis zum 17.3.2022 aufzuschieben.
Bad Rappenau, 12.3.2021
gez. Sebastian Frei, Oberbürgermeister

Zweckverband Wasserversorgungsgruppe   
Mühlbach

Wasser- und Abwassergebühren werden fällig
Die Abschlagszahlung für das 1. Quartal 2021 für Wasser- und 
Abwassergebühren ist zum 1. April 2021 fällig. Wir möchten Sie bit-
ten, den Abschlagsbetrag zum 1. April 2021 zu bezahlen. Die für das 
Jahr 2021 festgesetzten Abschläge sind auf der Jahresendabrech-
nung 2020 angegeben. Es werden keine extra Abschlagsrechnungen 
erstellt. Einzahlungen können bei allen Banken und Sparkassen 
geleistet werden. Bitte geben Sie immer Ihre Kundennummer an. 
Sollten Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, so werden 
wir den fälligen Betrag von Ihrem Konto abbuchen. Nicht bezahlte 
Abschlagsbeträge zum oben genannten Fälligkeitstermin werden 
von uns angemahnt. Dadurch werden zusätzlich zum Abschlagsbe-
trag Mahngebühren und Säumniszuschläge festgesetzt.
Bitte achten Sie darauf, dass Sie uns einen Eigentumswechsel, die 
Änderung der Bankverbindung oder sonstige Änderungen in Bezug 
auf die Wasser- und Abwassergebühren umgehend mitteilen.
Ihr zuverlässiger Partner in der Trinkwasserversorgung
Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Mühlbach

Finanzamt Heilbronn

Ein krisensicherer Job - mit einer Ausbildung oder einem Studi-
um im Finanzamt
Durch den dualen Aufbau, d.h. den regelmäßigen Wechsel von The-
orie und Praxis, bekommt man bereits während der Ausbildung und 
des Studiums ein gutes Gefühl für die spätere Arbeitswelt.
Ganz unter dem Motto Steuer: kann ich auch! Ein attraktives Gehalt 
schafft finanzielle Freiräume. In der Praxisphase gibt es flexible 
Arbeitszeiten und Urlaubsanspruch.
Lust uns kennenzulernen? Digitale Vorträge bzw. Videochats sind 
jederzeit und zeitlich flexibel möglich. Die Anmeldung hierfür neh-
men wir gerne per E-Mail entgegen (Adresse s.u.)
Weitere Infos gibt es unter www.steuer-kann-ich-auch.de und direkt 
bei den Ausbildungsleitern Frau Fleischmann (Tel. 07131/104-3324) 
und Herrn Fisch (Tel. 07131/104-3421) im Finanzamt Heilbronn oder 
per E-Mail an poststelle-65@finanzamt.bwl.de

Sprechzeiten
Bürgerbüro
Gemeinde Siegelsbach

Gemeinde Siegelsbach Tel. (07264) 9150-0
Wagenbacher Str. 4a Fax (07264) 9150-40
74936 Siegelsbach gemeinde@siegelsbach.de
 www.siegelsbach.de

Öffnungszeiten
Montag 8.30 - 12.30 Uhr
Dienstag 8.30 - 12.30 Uhr
Mittwoch 7.00 - 12.30 Uhr
Donnerstag 8.30 - 12.30 Uhr
 und 15.00 - 18.00 Uhr
Freitag 8.30 - 12.30 Uhr


